
Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeordneten verteilt 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Gabriel Obernosterer, Mag. Dr. Jakob Schwarz 
Kolleginnen und Kollegen 

/ 

zur Regierungsvorlage (1744 der Beilagen) über ein Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesstatistikgesetz 2000, das Zukunftsfonds-Gesetz, das Tabaksteuerg setz 2022, das 
Tabakmonopolgesetz 1996, das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, das Insolvenz­
Entgeltsicherungsgesetz, das Berufsausbildungsgesetz, das KMU-Förderungsgesetz, das 
Pflegeausbildungs-Zweckzuschussgesetz, das Behinderteneinstellun~:sgesetz, das 
Bundesbehindertengesetz, das Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur Finanzierung 
der Digitalisierung des Schulunterrichts (SchDigiG) erlassen wird, das Bundes­
Jugendförderungsgesetz, das Bundesgesetz über die Errichtung eines Non-Profit­
Organisationen Unterstützungsfonds, das Bundesmuseen-Gesetz 2002, das 
Bund!':stheaterorganisationsgesetz, das Bundesgesetz über die Errichtung tdnes Fonds für 
eine Uberbrückungsfinanzierung für selbständige Künstlerinnen und K"' nstler und das 
Umweltförderungsgesetz geändert sowie ein Bundesgesetz über die Gewährung eines 
Zuschusses an das Land Steiermark zur Sanierung der Grazer Burg, ein 
Kommunalinvestitionsgesetz 2023, ein Bundesgesetz über einen pauschalen Kostenersatz 
des Bundes an die Länder für Aufwendungen im Zusammenhang mit § 58c des 
Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 und ein Landesverteidigungs-Fina zierungsgesetz 
erlassen werden (Budgetbegleitgesetz 2023 - BBG 2023), in der Fassung des 
Ausschussberichtes (1776 d.B.) (Top 1) 

Der Nationalrat wo lle in zweiter Lesung beschließen: 

1) Artikel 6 (Bundesgesetz zur Unterstützung von kommunalen Investitionen 2()23 (Kommunal­
investitionsgesetz 2023 - KIG 2023)) wird wie folgt geändert: 

1. Am Beginn des § I Z 1 wird die Wortfolge „In vestitionen der Gemeinden, insbesondere" eingefügt. 

2. Die Überschrift zu § 2 lautet: 

„Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen" 

3. In § 2 Abs. 5 wird das Datum „30. Juni 2025" durch das Datum „31. Dezember 2025" ersetzt. 

4. In § 2 Abs. 9 wird das Datum „30. Juni 2024" durch das Datum „3 1. Dezember 2024" ersetzt. 

5. In § 3 Abs. 4 wird das Datum „30. Juni 2026" durch das Datum „3 1. Dezember 2026" ersetzt. 

6. Die Paragrafen 5, 6 und 7 erhalten die Bezeichnungen „§ 6.", „§ 7." und „§ 8." . Nach§ 4 wird folgender 
§ 5 samt Überschrift eingefügt: 

„Zuschüsse für Investitionsprojekte 

§ 5. (1) Der Bund gewährt den Gemeinden einen weiteren Zweckzuschuss in Höhe von 500 Millionen 
Euro für zusätzliche Investitionen, Instandhaltungen und Sanierungen auf kommunaler Ebene. 

(2) Auf diesen Zweckzuschuss sind die Bestimmungen des Kornmunalinve titionsge etzes 2020 
(KlG 2020), BGB!. l Nr. 56/2020, mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

1. diese Mitte l nicht aus dem COVID-1 9-Krisenbewä ltigungsfonds finanziert werden, 

2. die Einrichtung von kommunalen Kinderbetreuungsplätzen in den Sommerferien 2023 , 2024 und 
2025 zuschussfäh ig ist, 

3. der Zweckzuschuss nur für Investitionsprojekte gewährt wird, mit denen im Zeitraum 1. Jänner 
2023 bis 31. Dezember 2025 begonnen wird , 

4 . der Antrag bis 31. Dezember 2024 bei der Abwicklungsste lle einzureichen ist, 
5. der Anspruch jeder Gemeinde am Gesamtbetrag nach § 2 Abs. 10 em1itte lt wird, 
6. die widmungsgemäße Verwendung des Zweckzuschusses bis spätestens 3 1. Dezember 2026 

nachzuweisen ist, 
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7. nicht in Anspruch genommene oder rückerstattete Mittel die den Gemei nden gemäß § 3 Abs. 5 
zufl ießenden Mitte l erhöhen, und 

8. § 2 Abs. 2 letzter Satz, Abs. 3, Abs . 6 und Abs. 8 sowie§ 3 Abs. 2 anzuwenden sind ." 

7. Abs. 1 des neuen § 6 lautet: 

„§ 6. (1) Der Bund gewährt den Geme inden im Jahr 2023 eine Bedarfszuweisung zur 
Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Gleichgewichts im Haushalt in Höhe von 75 Millionen 
Euro ." 

2) Artikel 22 (Lamlesverteidigungs-Finanzierungsgesetz (L V-FinG))wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 letzter Satz lautet: 

„Damit werden die erforderlichen Investitionen in die Fähigkeiten des österreichischen Bundesheeres und 
die damit ei nhergehenden Aufwendungen im laufenden Betrieb sichergestellt." 

2. in Artikel 22 § 1 Abs. 4 wird die Wortfolge „ dem jewei ligen Bundesfinanzrahmengesetz und dem 
jeweiligen Bundesfinanzgesetz " durch die Wortfolge „ den Regierungsvorlagen des jeweiligen 
Bundesfinanzrahmengesetzes und des jewei ligen Bundesfinanzgesetzes" ersetzt. 

Begründung 

Zu Art 6 - Bundesgesetz zur Unterstützung von kommunalen Investitionen 2023 (Kommunal­
investitionsgesetz 2023 - KIG 2023 

Um die Gemei nden vor dem Hintergrund der sich versch lechternden wirtschaftl ichen Rahmenbedingungen 
bei der Bewältigung ihrer Aufgaben der Dase insvorsorge zu unterstützen, solJ der Zweckzuschuss des 
Bundes an die Gemeinden um weitere 500 Millionen Euro auf 1000 Millionen Euro aufgestockt werden. 
Diese zusätzli chen Mittel so llen von den Gemeinden für die Zwecke gemäß dem 
Kommuna linvestition ge etz 2020 verwendet werden können . Auch von diesen Mitteln können die 
Gemeinden bis zu 5 % des ihr maximal zustehenden Zuschusses für Förderungen von Organisat ionen, die 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke im Sinne der BAO verfo lgen, zur Deckung gestiegener 
Energiekosten verwenden. 

Die aus den nicht verwendeten Mitteln der kommunalen lmptkampagne finanz ierte Bedarfszuweisung an 
die Gemeinden so ll auf75 Millionen Euro aufgestockt werden. 

Aufgrund der Erhöhung des Zweckzuschusses so ll en auch die entsprechenden Fr isten um ein halbes Jahr 
verlängert werden . 

Zu Art 22 - Landesverteidigungs-Finanzierungsgesetz 

Zu 1.: 

Mit der gegenständli chen Formulierung so ll klargestellt werde, dass mit den zusätzlichen Budgetmitteln 
neben den Investitionen auch daraus resultierende Mehrausgaben im laufenden Betrieb sichergestellt 
werden. 

Zu 2.: 

Mit dieser forma len Anpassung soll klargestellt werden, dass die Vorlage des Landesverteidigungsberichts 
im Rahmen der parlamentarischen Budgetverhandlungen gemeinsam mit den Regierungsvorlagen des 
Bundesfinanzrahmengesetzes un es Bundesfinanzgesetzes zu erfolgen hat. 
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